
Artikel 13

Artikel 14

Staat durch Verträge genossenschaftlichen oder ge
sellschaftlichen Organisationen und Vereinigungen 
übertragen. Eine solche Übertragung hat den Inter
essen der Allgemeinheit und der Mehrung des gesell
schaftlichen Reichtums zu dienen.

Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der land
wirtschaftlichen, handwerklichen und sonstigen 
sozialistischen Genossenschaften sowie die Tjer- 
bestände der landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und das aus genossenschaftlicher 
Nutzung des Bodens sowie genossenschaftlicher 
Produktionsmittel erzielte Ergebnis sind genossen
schaftliches Eigentum.

1 Die Nutzung und der Betrieb privater Wirt
schaftsunternehmen und -einrichtungen zu Erwerbs
zwecken müssen gesellschaftliche Bedürfnisse be
friedigen, der Erhöhung des Volkswohlstandes und 
der Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums 
dienen.
2 Das enge Zusammenwirken von sozialistischen 
mit privaten Wirtschaftsunternehmen und -ein
richtungen wird vom Staat gefördert. In Überein
stimmung mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
können private Betriebe auf Antrag staatliche Be
teiligung aufnehmen.
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